
Mit der Anlage informiert die Stadtverwaltung zur Änderung des Verfahrens der BuT-Leistungen 
der sozialen und kulturellen Teilhabe für Anspruchsberechtigte des Rechtskreises SGB II, mit 
Inkrafttreten ab dem 01.03.2023. 
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Beigeordnete 
 


